
RiStBV: 199 Amtshandlungen in den Dienst- und Wohnräumen

199  Amtshandlungen in den Dienst- und Wohnräumen 
 
(1) 1In den Diensträumen der diplomatischen Vertretungen, der konsularischen Vertretungen sowie von 
Organisationen und Stellen, die auf Grund allgemeiner Regeln des Völkerrechts, völkerrechtlicher 
Vereinbarungen oder sonstiger Rechtsvorschriften Unverletzlichkeit genießen, dürfen Amtshandlungen, 
durch die inländische Gerichtsbarkeit ausgeübt wird, nur mit Zustimmung des Leiters der Vertretung, der 
Organisation oder Stelle vorgenommen werden. 2Entsprechendes gilt für die Wohnräume der Mitglieder der 
diplomatischen Vertretungen.

(2) 1In den vorgenannten Dienst- und Wohnräumen dürfen Amtshandlungen nach Absatz 1 einschließlich 
Zustellungen ohne Zustimmung des Leiters der Vertretung, der Organisation oder der Stelle auch nicht 
gegenüber Personen vorgenommen werden, die nicht von der inländischen Gerichtsbarkeit befreit sind. 
2Ihnen kann nach Nummer 196, 197 zugestellt werden.

(3) Die Zustimmung des Leiters nach Absatz 1 ist in entsprechender Anwendung der Nummer 196 zu 
beantragen.

(4) Zur Vornahme der Amtshandlung dürfen die Dienst- und Wohnräume nur betreten werden, wenn die 
Zustimmung schriftlich vorliegt.


